
Bedingungen für das ALLGEMEINES WERTUNGSTANZEN  
Diese Bestimmungen gelten ab dem Jahre 2015 bis auf Widerruf! 

 
Von den nachstehenden steirischen Tänzen ist einer nach eigener Wahl zu nennen und zu tanzen, 
wobei nachfolgende Zusatzpunkte vergeben werden. 
 
ERWACHSENE:     KINDER bis 15 Jahren  
Feistritzer Landler     Ennstaler Polka    
Oststeirer Landler      Hiatamadl     
Rabensteiner Steirischer      Siebenschritt       
Untersteirer Landler     Bummelpeter     5 Zusatzpunkte 
Waldhansl      Poschata Zwoaschritt   5 Zusatzpunkte 
Ennstaler Steirischer    5 Zusatzpunkte Kreuzpolka(Ramsau) 10 Zusatzpunkte 
Ausseer Steirischer    5 Zusatzpunkte Ramsauer Boarischer 10 Zusatzpunkte 
Leobner Steirischer  10 Zusatzpunkte Weana Walzer  10 Zusatzpunkte 
Ausseer Landler  10 Zusatzpunkte Haxnschmeißer  15 Zusatzpunkte 
Daigl Steirischer  15 Zusatzpunkte Veitscher Masur  15 Zusatzpunkte 
Altsteirischer   20 Zusatzpunkte Feistritzer Landler  20 Zusatzpunkte 
Eisenerzer Steirischer 25 Zusatzpunkte Untersteirer Landler 25 Zusatzpunkte 
  
Eine Gruppe besteht aus mindestens 4 vereinseigenen Paaren (1 Person bzw. max 1 Paar kann 
ausgeliehen werden, damit die Mindestanzahl von 4 Paaren erreicht wird). 
Für jedes weitere vereinseigene Paar gibt es 4 Zusatzpunkte. 
 
 
Voraussetzungen: 
Steirische Tracht laut Bedingungen des Trachtenreferates.  
 
Tänzer: 
Hose   Kniebundhose oder kurze Lederhose, 
   bei verschiedenen Trachten in der Gruppe, auch gemischt möglich. 
Hemd   weißes Langarmhemd mit heruntergelassenen Ärmeln,  

Hirtenhemd mit Umlegkragen und weißen Knöpfen, kann auch eine 
Hemdleiste haben, wenn bestickt, dann nur mit Initialen in roten Farbtönen. 

Schuhe  glatter schwarzer Schnürschuh oder schwarzer Trachtenschuh. 
 
Tänzerinnen: 
Unterrock  ist erforderlich 
Zum Unterrock weiße Strumpfhose oder Pluderhose mit weißen Stutzen.  
Schuhe  normaler schwarzer Glatt- oder Rauhlederschuh, mit oder ohne Schnalle,  

mit sichtbarem Absatz (keine Lackschuhe). 
Kinder  einfache schwarze Schuhe. 
 
 
Bewertung: 
Einteilung:   z.B. Ungenauer Abstand der Paare, kein schöner Kreis beim Tanzen usw. 
 
Rhythmus  z.B. Schritte aus dem Takt, Paschen aus dem Takt, Musikrhythmus, usw. 
 
Mimik und Haltung:  z.B. Nichtanschauen des Tanzpartners, Abschauen von anderen Tanzpaaren,  

exakte Tanzhaltung, usw.  
 

Figurenfehler (je 2 Strafpunkte): 
    z.B. Handauslassen bei Figuren, 



 Verwechseln von Figuren (z.B. falsches Fensterl), 
 Auslassen von Figuren, 
 Falscher Schritt (Fuß) bei Beginn des Tanzes, 
 bei den 10 steirischen Grundtänzen jeder falsche Schritt, usw. 
Kann die Gruppe durch einen Fehler der Musikanten mit dem Tanz nicht beginnen, darf sie ein 
Zweites mal anfangen (kein Fehler). Sollte es beim zweiten Versuch wieder nicht gelingen, so wird 
dies als Figurenfehler für jedes Paar gewertet.  
 
Schönheitsfehler (je 1 Strafpunkt): 
    z.B. Nichteinhalten der erforderlichen Voraussetzungen 
 Abfallen von Kleidungsstücken, 
 Tragen von Armbanduhren oder Modeschmuck, 
 Übermäßiges Schminken, 
 betont übertriebenes Jauchzen, lautes Lachen oder Sprechen, 
 Schrittwechsel während des Tanzes, 

Schrittfehler beim Ein- bzw. Ausmarsch, 
 beim Paschen mit dem Fuß den Takt mitstampfen, usw. 
 
Die Tänze sind nach den Aufzeichnungen des Tanzbuches „steirisch umidraht“ zu tanzen.  
 
Jede Person darf bei einem Bewerb nur einmal antreten. 
Wenn von einem Verein zwei Gruppen antreten, müssen diese unmittelbar hintereinander tanzen.  
 
Das Miteinandertanzen von zwei Dirndln oder zwei Buam ist nicht erlaubt.  
 
Bei Punktegleichheit wird die Gruppe mit den geringeren Figurenfehlern bevorzugt.  
Bei Punktegleichheit und gleicher Anzahl der Figurenfehler wird die Gruppe mit den geringeren 
Schönheitsfehlern bevorzugt.  
 
Gruppen aus anderen Bundesländern werden in einer eigenen Gästeklasse bewertet. 
 


